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Übersicht über das Vorkommen der Tierarten

a) Säugetiere

Betroffenheit des Bibers

Biber (Castor fiber)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote Liste Status: Status in Deutschland: Vorwarnliste; in Bayern: ungefährdet
Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Art:
Der Biber ist eine charakteristische Art der Auen und kommt durch erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte und
anschließende Ausbreitung mittlerweile wieder fast überall in Bayern entlang von Fließ- und Stillgewässern vor.
Er bewohnt fast alle Arten von Gewässern. Typische Biberlebensräume sind Fließgewässer mit ihren Auen, ins-
besondere ausgedehnten Weichholzauen, aber auch Gräben, Altwässer und verschiedene Stillgewässer. Biber
benötigen grabbare Ufer zur Anlage von Wohnhöhlen. Sofern eine ständige Wasserführung nicht gewährleistet
ist, bauen die Tiere Dämme, um den Wasserstand entsprechend zu regulieren und um sich neue Nahrungsres-
sourcen zu erschließen. Biber bilden Familienverbände mit zwei Elterntieren und mehreren Jungtieren welche
bis zum 3. Lebensjahr im Verband verbleiben und danach abwandern (ca. 4 bis 10 km (max. 100 km)). Nach
der Paarungszeit von Januar bis März und der Tragzeit von ca. 105 bis 107 Tagen werden von Anfang April bis
Mitte Juli drei bis fünf Jungbiber geboren. Nach ca. 4 bis 6 Wochen verlassen diese mit dem Muttertier das erste
Mal den Bau. Die Art zeigt ein ausgesprochenes Revierverhalten und besetzt, abhängig von der Lebens-
raumausstattung (Nahrungsangebot) ca. 1-5 km Gewässerufer, an dem ca. 10-20 m breite Uferstreifen genutzt
werden. Hierbei werden beispielsweise auch an Gewässer angeschlossene, landwirtschaftlich genutzte Flächen
(Grünland, Ackerfläche) regelmäßig aufgesucht. Die Tiere werden durchschnittlich knapp 10 Jahre alt.



Biber (Castor fiber)
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

Lokale Populationen: nicht bekannt; aufgrund der allgemeinen Verbreitungssituation in Bayern und
der mittlerweile dort gegebenen Häufigkeit der Art wird von einem guten Erhaltungszustand ausge-
gangen.
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Der Biber kommt im Sindelsbach vor. Im Zuge der Kartierung des Fischotters mittels Wildkamera ge-
langen Aufnahmen des Bibers. Im Bereich mit unmittelbarer Flächeninanspruchnahme ist der Bach
strukturell aber nicht zur Anlage von Biberbauten geeignet, da dort keine grabbaren Ufer vorhanden
sind. Biberbauten oder Dämme waren dort weder 2017 noch 2023 vorhanden.
Schädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten können daher ausgeschlossen werden.

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Aufgrund der Bautätigkeit entstehen bauzeitliche Störungen in Form von Lärm und optischen Reizen.
Im Bereich der Baustelle und auch im unmittelbaren Umfeld sind keine Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten vorhanden. Es wären somit allenfalls geringfügige Störungen von Bibern möglich, die im Zuge
ihrer Ortswechsel, z.B. zum Nahrungshabitat hin, durch die Baustelle laufen bzw. schwimmen, oder
die die an die Baustelle östlich angrenzenden Gehölzbestände als Nahrungshabitate nutzen. Popula-
tionsökologische Auswirkungen sind durch diese möglichen Störungen nicht zu befürchten. Höchst
vorsorglich wird im Bereich des Sindelsbaches auf Bauarbeiten während der Nacht verzichtet.
Anlagebedingte Störungen durch Behinderung der Durchgängigkeit des Gewässers für den Biber
sind angesichts der großzügigen Dimensionierung des geplanten Wellstahldurchlasses  mit einer
Spannweite von 5,70 m und beidseits des Gewässers jeweils 50 cm breiten Trockenbermen eben-
falls nicht zu befürchten.

 Konfliktvermeidende Maßnahmen angeraten: ja
V9 Im Bereich des Sindelsbaches und seiner näheren Umgebung Verzicht auf Bauarbeiten wäh-
rend der Nacht.

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Tötungen von Bibern durch betriebsbedingte Kollisionen sind angesichts der großzügigen Dimensio-
nierung des geplanten Wellstahldurchlasses über dem Sindelsbach (s. o.) nicht zu befürchten.
Baubedingte Tötungen durch Kollisionen mit Baumaschinen währen theoretisch denkbar. Diese wer-
den jedoch sicher vermieden, indem auf Bauarbeiten während der Nacht verzichtet wird.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja
V9 Im Bereich des Sindelsbaches und seiner näheren Umgebung Verzicht auf Bauarbeiten wäh-
rend der Nacht.

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



Betroffenheit der Fledermäuse

Bartfledermaus Myotis cf. mystacinus, Wasserfledermaus M. daubentoni, Großes Mausohr
Myotis myotis, Kleinabendsegler Nyctalus leisleri, Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii,
Zwergfledermaus P. pipistrellus
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote Liste Status: Kleinabendsegler, in Bayern stark gefährdet (2)
alle Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Erhaltungszustand der Arten auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
(nur Arten)
cf. Kleine Bart-, Wasser- und Zwergfledermaus sowie Großes Mausohr

 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht
Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus

 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Arten: Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus und Großes Mausohr sind "Gebäude-
fledermäuse", Wasser- und Rauhautfledermaus sowie der Kleinabendsegler sind "Baumfledermäuse". Die Was-
serfledermaus fliegt streng strukturgebunden, die Kleine Bartfledermäuse strukturgebunden, die Zwergfleder-
maus fliegt bedingt strukturgebunden, Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus fliegen i. d. R. hoch bzw. im
freien Luftraum (Strukturbindung gering). Die Jagd aller Arten erfolgt v. a. an bzw. im Umgriff von Gehölzen/
Wald/Parklandschaften und Gewässern; die Wasserfledermaus bejagt bevorzugt größere Stillgewässer. Das
Große Mausohr gilt als "Ground Gleaner", d. h. die Beute wird auf der Bodenfläche i. d. R. anhand der Geräu-
sche geortet.

Lokale Populationen: nicht bekannt; es werden hilfsweise die Quartiergemeinschaften der das UG
nutzenden Tiere als lokale Populationen angesetzt.
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Eine indirekte Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch bedeutsamen Entzug
von Nahrungsbiotopen oder Beutetieren ist zu verneinen: Der projektbedingte Verlust von Habitat (i.
W. Gehölze) ist flächenmäßig sehr gering; substanzielle Negativwirkungen auf das Beutetierangebot
der Fledermäuse im UG sind nach Datenlage nicht anzunehmen.

Gebäudequartiere von "Hausfledermäusen" stehen durch das Projekt nicht zur Disposition. Es
kommt nach Datenlage auch zu keinen Verlusten von Bäumen mit Höhlen oder Spalten bzw. aktuel-
lem oder zukünftigem Quartierpotenzial ("Baumfledermäuse"). Dies gilt auch für die dreistämmige
Weide, die im Bereich der Einmündung der neuen Straße in die St 2038 am nördlichen Straßenrand
stockt (vgl. Karte 1 im Anhang).

Konfliktvermeidende Maßnahmen angeraten: ja
V1a Vorsorglich sollten im Bereich der Einmündung der neuen Straße in die St 2038 in der Bau-
phase die Gehölze am nördlichen Straßenrand der bestehenden St 2038 (inkl. eines Biotopbaumes
Weide mit Spalt, vgl. oben) mit einem Bauzaun gesichert werden: Die Gehölze sind Teil einer Leitli-
nie und Jagdhabitat von Zwergfledermäusen, die vermutlich aus einem Gebäudequartier in der
Kratzlmühle stammen (vgl. Karte 1 im Anhang).

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



Bartfledermaus Myotis cf. mystacinus, Wasserfledermaus M. daubentoni, Großes Mausohr
Myotis myotis, Kleinabendsegler Nyctalus leisleri, Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii,
Zwergfledermaus P. pipistrellus
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Das Baugeschehen ist auf die Tagzeiten beschränkt, so dass mögliche Störungen jagender  Fleder-
mäuse a priori ausgeschlossen sind. Auch eine Behinderung der Ortswechsel von Fledermaus-Indivi-
duen durch das Projekt ist nicht erkennbar. Dies gilt u. a. auch für den Sindelsbach, der nach aktuel-
ler Datenlage keine signifikante Leitlinienfunktionen hat (vgl. Karte 1 im Anhang); die Herstellung ei-
nes neuen Wellstahldurchlasses ist insofern nicht kritisch. Insgesamt sind Störungen der festgestell-
ten Arten nicht anzugeben, insbesondere keine, die eine Rückwirkung auf den Zustand der lokalen
Populationen entfalten könnten.

Konfliktvermeidende Maßnahmen angeraten: ja
V2 Vorsorglich sollte der neue Durchlass des Sindelsbaches eine lichte Höhe von 1-1,5 m (Was-
serfledermaus), besser 1,5-2 m (weitere strukturgebunden fliegenden Arten, z. B. Kleine Bartfleder-
maus), bei mittleren Abflüssen nicht unterschreiten, um etwaig querungswillige Tiere nicht zu Aus-
weichbewegungen in den Verkehr zu verleiten (von Nordost, Gegenseite geschützt durch 3 m hohe
Schallschutzwand).

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Eine bedeutsame Erhöhung des Tötungsrisikos durch die neue Straße ist nicht zu erwarten. Leitli-
nien, die über die Trasse führen, waren nicht nachzuweisen und auch ein vorgestellt diffuser Orts-
wechsel über die Straße (z. B. im Bereich der Kiesgrube) erscheint bezüglich einer potenziellen Ver-
unfallung unkritisch. Bei der Einmündung der neuen Straße in die St 2038 bleibt das (geringe) Risiko
wie gehabt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja
V3 Vorsorglich sollte im nördlichen Abschnitt der neuen Straße - im Bereich der Einmündung auf
die St 2038 - auf eine begleitende Gehölzpflanzung (Allee, Baumreihe, geschlossene Gebüschzeile)
verzichtet werden, um den Aufbau von Leitlinien, die in den Verkehr und damit zu möglichen Kollisio-
nen führen, zu vermeiden.

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



b) Kriechtiere

Betroffenheit der Zauneidechse

Zauneidechse Lacerta agilis
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: V   Bayern: 3
Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Art: "Waldsteppenart", besiedelt v. a. magere bis mäßig nährstoffversorgte Gras-Stau-
denfluren mit Büschen, profitiert dabei stark von kleinräumiger Heterogenität der Biotope, bevorzugt auf Bö-
schungen in Südexpositionen; die Art braucht Sonnen-, Eiablage- und Versteckplätze/Winterquartiere; Ausbrei-
tung erfolgt i. W. über geeignete Linearstrukturen, vielfach Straßen- und Bahnböschungen sowie Deiche, sonst
nur über kurze Distanzen ausbreitungsfähig. Jungtiere schlüpfen ab Anfang August, Winterruhe von Oktober bis
April.

Lokale Population: nicht bekannt; die verfügbaren Nachweise der Art im Bereich des Vorhabens bil-
den ein Cluster mit den Grenzen östlich Habach (im Osten), Antdorfer Straße/Koppenberg (im Nor-
den), Dürnhausen (im Westen) und Jaudenmühle/Lothdorfer Bach (im Süden). Die Größe diese Rau-
mes beläuft sich auf etwa 1,5 km2

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Im Bereich der geplanten Flächeninanspruchnahme sind keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten der
Zauneidechse vorhanden. Allerdings grenzen Habitate nördlich der St 2038 unmittelbar an den Be-
reich der Einmündung der neuen Straße (vgl. Karte 3 im Anhang).

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich/angeraten: ja
V1b Im Bereich der Einmündung der neuen Straße in die St 2038 sind während der Bauphase die
lokalen Habitate der Zauneidechse am nördlichen Straßenrand der bestehenden St 2038 mit einem
Bauzaun zu sichern.
V4 Auf dem Gelände der Kiesgrube Fiechtner konnte die Zauneidechse 2017 nicht festgestellt
werden. Die Böschung bzw. der Erdwall im westlichen Grubenteil, zwischen dem Tümpel im Süden
und dem Sindelsbach im Norden, waren im Erfassungsjahr mit wüchsigen Hochstauden bestanden
(für die Art wenig geeignet), es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass mit weiterer Reifung der
Vegetation (über drei Jahre) Habitate entstanden sind und die Art eingewandert ist. Eine nochmalige
Kontrolle vor Baubeginn wird daher empfohlen.

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



Zauneidechse Lacerta agilis
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Eine Verbindung der Zauneidechsen-Bestände nördlich der St 2038 (Magerweiden am Koppenberg)
und westlich des Gewerbegebietes Mühlthal, die durch den Straßenneubau unterbrochen werden
könnte, ist nicht erkennbar (vgl. Karte 3). Auch insgesamt sind keine tatbeständlichen Störungen der
Bestände der Art im UG zu erwarten.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG
Habitate der Zauneidechse grenzen nördlich der St 2038 unmittelbar an den Bereich der Einmün-
dung der neuen Straße, so dass es in der Bauphase dort zur Tötung von Individuen kommen könnte.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja
V1c Im Bereich der Einmündung der neuen Straße in die St 2038 sind für der Bauphase die loka-
len Habitate der Zauneidechse am nördlichen Straßenrand der bestehenden St 2038 mit einem Bau-
zaun und einem Amphibienzaun zu sichern.
V4 vgl. oben

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

b) Lurche



Kammmolch Triturus cristatus und Laubfrosch Hyla arborea
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote Liste Status: Kammmolch und Laubfrosch, beide in Bayern stark gefährdet (2)
Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Der Kammmolch nutzt als Laichplatz vor allem fischfreie, bevorzugt astatische bzw. episodisch trockenfallende
Gewässer, die neben submersen Makrophyten auch Freiwasser aufweisen. Landlebensräume sind Feucht- und
Nasswiesen, Brachen oder lichte Wälder, mit einem breiten Angebot von Tagesverstecken. Wanderungen in die
Laichgewässer finden i. d. R. von Februar bis Juni statt, teilweise sind auch Herbstwanderungen bekannt.
Kammmolche können zwischen Winterquartieren und Laichgewässern bis über 1 km weit wandern. Ein großer
Teil der Population verbleibt jedoch i. d. R. im direkten Umfeld der Laichgewässer (Distanz meist nur einige hun-
dert Meter).

Der Laubfrosch ist in Bayern lückig verbreitet, mit Schwerpunkt in den nordbayerischen Teichgebieten, in der
Jungmoräne und in den Tälern von Donau, Isar und Inn. Ein Laubfrosch-Lebensraum ist ein Biotopkomplex:
Ruf- und Laichgewässer, terrestrisches Umland (Sommerlebensraum) und Winterquartier. Laubfrösche bilden
Metapopulationen, deren räumlich entfernt liegenden Teilpopulationen in einem größeren Raum zusammenle-
ben. Sie können Wanderungen von mehreren Kilometern zurücklegen; maximal belegt 12 km. Der Aktionsradius
um das Laichgewässer herum beträgt bis zu 2 km. Der Laubfrosch ist eine Charakterart naturnaher, extensiv
genutzter Wiesen- und Auenlandschaften. Die Laichgewässer sind i. d. R. gut besonnt und sommerwarm, maxi-
mal etwa einen halben Meter tief bzw. zumindest Flachufer besitzen (weitgehend fischfreie oder vielfältig struk-
turierte Altwässer und Weiher, extensiv genutzte Teiche, Überschwemmungstümpel, Fahrspuren, tiefere Pfüt-
zen). Dornige Heckensträucher sind wichtige Sommerlebensräume; sie bieten auf engstem Raum alles Notwen-
dige: Schutz vor Feinden, Sonnplätze auf den Brombeerranken, Schatten im Innern bei zu starker Sonnenein-
strahlung und Nahrung in Form von Insekten, die von Blüten und Früchten angezogen werden. Laubfrösche
sind im Freiland mit einer Lebenserwartung von 5-6 Jahren vergleichsweise kurzlebig.

Lokale Population: Kammmolch - nicht bekannt. Der Einzelfund im UG aus 2017 ist räumlich expo-
niert; mehrere Nachweise liegen > 5 km nördlich, zwischen Huglfing im Westen über die Moor- und
Drumlin-Landschaft um Hohenkasten bis zu den Osterseen im Osten. Laubfrosch - nicht bekannt;
die Art ist im Raum noch weit verbreitet (Metapopulation); hilfsweise und vorsorglich werden die 2017
im Projektzusammenhang erfassten Vorkommen zwischen Habaching und Habach im Süden und
Westen bis Antdorf im Osten als lokale Population gefasst (Flächengröße etwa 8 km2, vgl. Karte 4 im
Anhang).
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich bewertet mit:

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)



Kammmolch Triturus cristatus und Laubfrosch Hyla arborea
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Das entscheidende Laichgewässer beider Arten im UG befand sich im Jahr 2017 am West-
rand des Südteils der Kiesgrube Fiechtner (vgl. Karte 4 im Anhang). Damit wird die zentrale
Fortpflanzungsstätte beider Arten vom Vorhaben durch das hier gegenständliche Vorhaben
nicht direkt berührt. Beim Laubfrosch konnten 2017 einmalig auch rufende Männchen in Pfüt-
zen östlich bzw. nordöstlich des entscheidenden Laichgewässer erfasst werden. Eine dieser
Pfützen lag innerhalb des Baufeldes. Bei einer Ortsbegehung im August 2023 zeigte sich je-
doch, dass das 2017 erfasste Haupt-Laichgewässer im Westen der Kiesgrube mittlerweile
verfüllt und der gesamte Bereich westlich des Trassenkorridors als Grünland rekultiviert
wurde. Lediglich in der Sohle sowie östlich des bei der Verfüllung ausgesparten Trassenkorri-
dors waren im August 2023 noch Pfützen unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. Zu die-
sem Zeitpunkt fanden dort noch Arbeiten zur Verfüllung und Geländegestaltung statt. Es ist
zu erwarten, dass nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten der Kiesgrube diese 2023 vor-
gefundenen Temporärgewässer ebenfalls verschwunden sein werden. Im tektierten Rekulti-
vierungsplan (Stand: 01.02.2021) sind zwar ausgedehnte, sehr flache Geländemulden zum
Regenwasserrückhalt bzw. zur -versickerung vorgesehen. Ob darin geeignete Laichgewässer
für die beiden Amphibienarten entstehen werden, ist aber fraglich.

Um den (nicht vorhabenbedingten) Verlust des Haupt-Laichgewässers westlich der Trasse
vorgezogen auszugleichen und das 2023 östlich der Trasse noch vorhandene Lebensrau-
mangebot für den Laubfrosch und den Kammmolch zu erhalten und zu optimieren, wurden
daher vom Vorhabensträger Anfang das Jahres 2023 am nordöstlichen Rand der Kiesgrube
zwei Kleingewässer angelegt, die dauerhaft erhalten werden (vgl. CEF1, Kap. 4.2 bzw. LBP,
Maßnahme 14 ACEF). Dies erfolgte noch vor Verfüllung des 2017 kartierten Haupt-Laichge-
wässers durch den Kiesgrubenbetreiber.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: ja

CEF1 Vorab ist mindestens ein weiterer Flachtümpel im Bereich der Grube Fiechtner zu gestalten,
mit Zielart Laubfrosch.

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Tatbeständliche Störungen im engeren Bereich der (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten
sind nicht anzunehmen. Allerdings werden durch die neue Straße die Kiesgrube und ihre Randstruk-
turen durchschnitten und das Feuchtgehölz am Sindelsbach abgeschnitten; beides wurde im Jahr
2017 als mögliche Bewegungskorridore für die beiden Arten bewertet.
Mittlerweile ist das 2017 kartierte Haupt-Laichgewässer des Laubfrosches im Westen der ehemali-
gen Kiesgrube nicht mehr vorhanden. Stattdessen wurden im Nordosten im Zuge der Maßnahme
CEF1 (LBP: 14 ACEF) zwei neue Flachtümpel östlich des Trassenkorridors geschaffen, die im Jahr
2023 auch bereits vom Laubfrosch genutzt wurden. Damit dürften sich auch die anzunehmenden Be-
wegungskorridore zwischen Laich- und Landhabitat gegenüber der Situation im Jahr 2017 dahinge-
hend geändert haben, dass sie nicht mehr über den Trassenkorridor hinweg verlaufen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: ja

CEF1 Vorab ist mindestens ein weiterer Flachtümpel im Bereich der Grube Fiechtner zu gestalten,
mit Zielart Laubfrosch.
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



Kammmolch Triturus cristatus und Laubfrosch Hyla arborea
Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG
Beiden Arten haben das Potenzial im Jahresverlauf Ortsbewegungen vom mehreren 100 m durchzu-
führen (v. a. An- und Abwanderungen Laichgewässer-Landlebensräume). Die im Zuge der Maßnahme
CEF1 neu angelegten Laichgewässer sind etwa 150 m vom geplanten Baufeld entfernt. Damit ist das
Risiko einer Tötung im Zuge der Baufeldfreimachung nicht auszuschließen.
Im Hinblick auf das Tötungsrisiko während der Betriebsphase der Straße durch den Straßenverkehr
wird davon ausgegangen, dass sich zukünftig westlich der Straße keine geeigneten Laichhabitate
mehr befinden werden und damit auch keine Wanderkorridore über die Trasse hinweg vorhanden sein
werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja
V5b Bereits vorab des Baus sollte im Bereich der geplanten Kiesgrubenquerung die Fläche der
späteren neuen Straße mit Begleitstrukturen gezäunt werden, um ein Eindringen von Tieren in den
Baubereich zu verhindern. Je nach Terminierung der Arbeiten müsste die Fläche innerhalb der
Zäune nach Tieren abgesucht (Innen-Eimerfallen) und die ggf. aufgefundenen Tiere in sichere Le-
bensräume verbracht werden.

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

5.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten



Übersicht über das Vorkommen der Europäischen Vogelarten



Betroffenheit der häufigen Brutvögel

Betroffenheit häufiger Brutvögel ("Allerweltsarten") bzw. im Naturraum häufiger Arten
mit günstigem Erhaltungszustand in Bayern
Europäische Vogelarten nach VRL: Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhä-
her, Fitis, Gartenbaumläufer, Goldammer, Grünfink, Hausrotschwanz, Kleiber, Kohlmeise, Mönchs-
grasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Star, Stieglitz, Stockente, Zaunkönig, Zilpzalp

1 Grundinformationen
Rote Liste Status: Arten ganz überwiegend ungefährdet; Star nach RL D 3, gefährdet; Stieglitz Vor-
warnliste BY

alle Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Arten: Es dominieren die Kleinvögel der Wälder und Gebüsche; im UG besonders häu-
fig sind Mönchsgrasmücke, Kohlmeise, Buchfink und Rotkehlchen. Geringer vertreten sind die Vögel der halbof-
fenen Kulturlandschaft. Die "Felsart" Hausrotschwanz ist heute schwerpunktmäßig ein synanthroper Gebäude-
brüter.

Lokale Populationen: Die lokalen Populationen der Arten sind nicht bekannt; aufgrund der großen
Häufigkeit bzw. hohen Siedlungsdichten fast aller subsumierten Arten ist aber von einem großräumi-
gen Zusammenhang der Bestände auszugehen. Hilfsweise werden die Vorkommen innerhalb des
UG als lokale Populationen angenommen. Nach Verteilung der Vorkommen, dem Habitatangebot
und den festgestellten Bestandsgrößen ist nicht davon auszugehen, dass der Erhaltungszustand im
UG von dem bayernweiten abweicht (mindestens "gut").

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Bei der Bestandserfassung im Jahr 2023 befand sich im Bereich des geplanten Baufeldes lediglich
ein Revier der Bachstelze (vgl. auch Kartierbericht in Anlage). Dieser Revierstandort wird überbaut.
Aufgrund der wenig spezifischen Lebensraumansprüche der Art und angesichts der auf der rekulti-
vierten Kiesgrube neu entstehenden bzw. bereits entstandenen Habitatstrukturen (Weideflächen,
Feldhecken) ist aber davon auszugehen, dass dem Brutpaar nach dem Bau der OU östlich Habach
auch ohne weitere Maßnahmen geeignete unbesetzte Habitatflächen in ausreichendem Umfang zur
Verfügung stehen.
Nach Garniel & Mierwald (2010) ist für eine neue Straße mit einer DTV < 10.000 Kfz/24 h für Vögel
der Gruppe 2 (Buntspecht), der Gruppe 5 (Eichelhäher, Stockente, Rabenkrähe) und Gruppe 4 (alle
anderen) bis in eine Distanz von 100 m vom Straßenrand eine Minderung der Habitateignung von 20
% anzusetzen. Im gegebenen Fall fällt das Gros der Reviere bereits heute in den Distanzraum von
100 m der bestehenden St 2038 (vgl. Karte 2 im Anhang); die Reviere dort unterliegen also bereits
einer entsprechenden Vorbelastung.
Aber auch für einzelne Reviere in der Mitte und im Süden des UG, die mit dem Betrieb der neuen
Straße erstmals belastet werden (-20 % Habitateignung), sind substanzielle Auswirkungen nicht an-
zunehmen; die Qualität der örtlichen Habitate erscheint hinreichend, um die geringen Belastungen zu
kompensieren. Es ist insofern davon auszugehen, dass die ökologischen Funktionen im räumlichen
Zusammenhang für alle betroffenen Paare erhalten bleiben.
Eine Vergrämung von Brutvögeln der an die Baufelder angrenzenden Habitate (mit Aufgabe der Brut
= Verlust der Fortpflanzungsstätte) durch das Baugeschehen ist nicht anzunehmen.  Alle betroffenen



Betroffenheit häufiger Brutvögel ("Allerweltsarten") bzw. im Naturraum häufiger Arten
mit günstigem Erhaltungszustand in Bayern
Europäische Vogelarten nach VRL: Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Eichelhä-
her, Fitis, Gartenbaumläufer, Goldammer, Grünfink, Hausrotschwanz, Kleiber, Kohlmeise, Mönchs-
grasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Star, Stieglitz, Stockente, Zaunkönig, Zilpzalp

Arten sind gegenüber den zu erwartenden Störungen robust (Resistenz) bzw. zu rascher Gewöh-
nung (Resilienz) fähig.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein
Durch die Ausgleichsmaßnahmen des LBP werden die geringen Belastungen einzelner Paare der
o.g. Vogelarten auf Populationsniveau kurz- bis mittelfristig kompensiert.

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Sämtliche festgestellten Vogelarten der hier behandelten Gruppe sind gegenüber verschiedensten
Störungen robust und in der Lage, sich rasch an neue Störquellen zu gewöhnen; ggf. ist auch eine
gewisse Verlagerung der Aktionsräume möglich. Insgesamt sind tatbeständliche Störungen (mit sub-
stanziellen Rückwirkungen auf die Populationen) durch das Baugeschehen nicht zu prognostizieren.
Andere tatbeständliche Störungen sind a priori auszuschließen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Im Zuge des Baus kann es durch die erforderlichen Fällungen bzw. die Baufeldfreimachung zur Tö-
tung nicht-flügger Jungvögel bzw. zur Zerstörung von Nestern mit Eiern kommen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja

V6 Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten und Baufeldfreimachung auf den Zeitraum au-
ßerhalb der Brut- und Nistzeit von Vögeln (nicht von 1. März bis 30. September).
V7  Regelmäßige Kontrolle auf Entwicklung günstiger Habitate bzw. Habitatstrukturen durch eine
ökologische Baubegleitung [= ÖBB] und,
a) sofern die entsprechenden Flächen während der Brutsaison definitiv nicht benötigt bzw. nennens-
wert genutzt werden: Belassen der Strukturen und damit Erhalt von Brutmöglichkeiten auch bzw. ins-
besondere für seltene Arten oder
b) sofern eine Inanspruchnahme bzw. Baubetrieb auf den betreffenden Flächen bzw. Teilflächen im
relevanten Zeitraum nicht ausgeschlossen werden kann: erneute (Teil-)Räumung in einem unkriti-
schen Zeitraum.



Betroffenheit der Brutvögel mit ungünstigem Erhaltungszustand

Betroffenheit des Grünspechts
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen
Rote Liste: Art in Deutschland und Bayern ungefährdet

alle Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Bemerkung: Die Bewertung des Erhaltungszustandes der Art in Bayern beruht offensichtlich auf ver-
alteten Daten; die Art ist aktuell in Bayern ein mäßig häufiger Brutvogel mit signifikant positivem Be-
standstrend und Ausweitung des Brutareal speziell in Südbayern.

Kurze Beschreibung der Art: Art lichter Wälder, Übergangsbereichen von Wald zu Offenland: Landschaften mit
hohem Gehölzanteil und mageren Wiesen, Säumen, Halbtrockenrasen oder Weiden. In und um Ortschaften
werden Parkanlagen, locker bebaute Wohngegenden mit altem Baumbestand (z.B. Villenviertel) usw. regelmä-
ßig besiedelt. Entscheidend ist ein Mindestanteil kurzrasiger, magerer Flächen als Nahrungsgebiete, die reich
an Ameisenvorkommen sind. Brutbäume sind alte Laubbäume, in der Regel in Waldrandnähe, in Feldgehölzen
oder in lichten Gehölzen. Die Größe der Brutreviere belaufen sich nach Daten aus der Schweiz und Deutsch-
land um 2 km2 bzw. 3.2 bis 5,3 km2 (Bauer et al 2005).

Lokale Population: Die lokale Population des Grünspechts ist nicht bekannt. Hilfsweise wird das Vor-
kommen innerhalb des UG als lokale Population angenommen (1 Brutpaar).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Das 2017 festgestellte Revierzentrum der Art befindet sich unmittelbar westlich der Kratzlmühle, d. h.
deutlich abgerückt östlich der Einmündung der neuen Straße (vgl. Karte 2 im Anhang). Eine Fällung
bzw. Beeinträchtigung des Brutbaumes (direkt) oder die Überbauung bzw. Entwertung substanzieller
Nahrungsbiotope des lokalen Paares (indirekt) im Projektzusammenhang ist nicht anzugeben.
Der Grünspecht ist nach Garniel & Mierwald (2010) eine Art der Gruppe 4 mit einer Effektdistanz von
200 m. Das erfasste Revierzentrum befindet sich nicht innerhalb des 200 m-Distanzraumes der
neuen Straße. Es besteht zwar eine Vorbelastung durch die bestehende St 2038 (-20 % Habitateig-
nung), diese wird aber durch das Projekt nicht verändert.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:
 ja  nein



Betroffenheit des Grünspechts
Europäische Vogelart nach VRL

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Eine tatbeständliche Störung durch das Projekt ist ausgeschlossen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Eine Tötung im Projektzusammenhang ist insgesamt nicht vorstellbar. Es ist insbesondere auch kei-
ne nennenswerte Erhöhung des Risikos für das lokale Brutpaar durch Bewegungen über die neue
Straße erkennbar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

Betroffenheit des Raubvögel der halboffenen Kulturlandschaft
Rotmilan, Turmfalke Europäische Vogelarten nach VRL

1 Grundinformationen
Rote Liste: Rotmilan in Deutschland und Bayern: Vorwarnliste

alle Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
Turmfalke:  günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht
Rotmilan:  günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Arten (Quelle: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen):

Turmfalke:

Turmfalken brüten in der Kulturlandschaft, selbst wenn nur einige Bäume oder Feldscheunen mit Nistmöglich-
keiten vorhanden sind. Auch in Siedlungsgebieten auf Kirchtürmen, Fabrikschornsteinen und anderen passen-
den hohen Gebäuden wird gebrütet, wie auch auf Gittermasten, in Felsen und Steinbrüchen, in den Alpen und
in Mittelgebirgen in steilen Felswänden. In den bayerischen Alpen ist er als Brutvogel bis in die höheren Lagen
anzutreffen. Jagdgebiete sind offene Flächen mit lückiger oder möglichst kurzer Vegetation.
Der Turmfalke ist flächendeckend in Bayern verbreitet. Es sind keine Veränderungen im Vergleich zum Erfas-
sungszeitraum 1996-1999 zu erkennen. Die aktuelle Bestandsschätzung liegt im Bereich derjenigen aus dem
Zeitraum 1996-1999, wenngleich bundesweit ein leicht negativer Trend zu verzeichnen ist. Der Brutbestand in
Bayern wird mit  9.000-14.500 Brutpaare geschätzt, der kurzfristige Bestandstrend ist stabil.

Rotmilan:

Der Rotmilan wird in Bayern als seltener Brutvogel eingestuft. Neststandorte sind vor allem Laubwälder und
Mischwälder, vielfach auch Auwälder. Als Nahrungsrevier kommt offenes Land in Betracht, vor allem verschie-
dene Formen von Grünland, besonders Feuchtgrünland, aber auch Ackerflächen sowie Brachflächen (oft Stillle-
gungsflächen), Hecken- und Streuobstgebiete. Rotmilane jagen nicht selten auch entlang von Bach- und



Betroffenheit des Raubvögel der halboffenen Kulturlandschaft
Rotmilan, Turmfalke Europäische Vogelarten nach VRL
Flussläufen sowie an natürlichen und künstlichen Seen, Teichen und Weihern. Jagdreviere können eine Fläche
von mehreren km² beanspruchen.

Lokale Population:

Die lokalen Populationen des Turmfalken und des Rotmilans sind nicht bekannt. Beim Turmfalken
wird angesichts der Häufigkeit der Art in Bayern von einem guten Erhaltungszustand ausgegangen.
Da der Rotmilan selten ist und in Bayern auf der Vorwarnliste geführt wird, wird höchstvorsorglich ein
ungünstiger Erhaltungszustand angenommen.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:

Turmfalke:  hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)
Rotmilan:  hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Das 2023 festgestellte Revierzentrum des Turmfalken befand sich unmittelbar südlich der Dürnhau-
ser Straße in einer Baumreihe und hat einen Abstand von gut 200 m vom Vorhaben (vgl. Karte im
Anhang zur Kartierbericht  (Büro H2,
30.10.2023). Eine Fällung bzw. Beeinträchtigung des Brutbaumes (direkt) oder die Überbauung bzw.
Entwertung substanzieller Nahrungsbiotope des lokalen Paares (indirekt) im Projektzusammenhang
ist nicht anzugeben.
Der Turmfalke ist nach Garniel & Mierwald (2010) eine Art der Gruppe 5 mit einer Effektdistanz von
100 m. Das erfasste Revierzentrum befindet sich nicht innerhalb des 100 m-Distanzraumes der
neuen Straße. Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch optische Reize der
neuen Straße sind demnach nicht zu prognostizieren.
Beim Rotmilan befand sich im Jahr 2023 das Revierzentrum in dem Waldbestand südlich des Sin-
delsbaches etwa 65 m von der bestehenden St 2038 entfernt. Die Plantrasse hat einen Abstand von
etwa 300 m von dem Revierzentrum. Eine Fällung bzw. Beeinträchtigung des Brutbaumes (direkt)
oder die Überbauung bzw. Entwertung substanzieller Nahrungsbiotope dieses Brutpaares (indirekt)
im Projektzusammenhang ist auszuschließen.
Nach Garniel & Mierwald (2010) ist der Rotmilan eine Art der Gruppe 5 mit einer Effektdistanz bzw.
Fluchtdistanz von 300 m. Demnach befindet sich das Revierzentrum bereits jetzt in der Störzone der
bestehenden St 2038. Wesentliche zusätzliche Störungen durch die neue Trasse, die zu einer Ent-
wertung des Revierstandortes führen könnten, sind nicht zu befürchten, zumal sich das Verkehrsauf-
kommen auf der St 2038 im östlichen Anschluss an die Einmündung der neuen Umfahrung vorha-
benbedingt nicht erhöhen wird.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Eine tatbeständliche Störung durch das Projekt ist ausgeschlossen (siehe 2.1).

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein



Betroffenheit des Raubvögel der halboffenen Kulturlandschaft
Rotmilan, Turmfalke Europäische Vogelarten nach VRL

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Sowohl der Turmfalke, als auch der Rotmilan sind gemäß Garniel & Mierwald (2010) besonders kolli-
sionsgefährdete Vogelarten, die aus großen Entfernungen Straßen anfliegen können, z.B. um dort
Roadkill zu fressen. Das Jagdrevier eines Turmfalken ist etwa 200 ha groß, das eines Rotmilans
mehrere km². Die neue Ortsumfahrung wird im jeweiligen Jagdrevier der beiden Brutpaare liegen,
wodurch eine neue Gefahrenquelle für Kollisionen für beide Arten entstehen wird. Im Gegenzug wird
jedoch die bestehende St 2038 zwischen dem östlichen Ortsausgang von Habach und der Einmün-
dung der Plantrasse in den Bestand zurückgebaut und fällt damit als Kollisionsgefährdung weg. In-
nerhalb der Jagdreviere der beiden Brutpaare ist nicht mit einer vorhabenbedingten Erhöhung des
Verkehrsaufkommens zu rechnen, sondern nur mit einer Verlagerung der Verkehrs. Insgesamt ist
daher für beide Arten nicht mit einer signifikanten Erhöhung des Koll isionsrisikos zu rechnen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

Betroffenheit des Flussregenpfeifers
Europäische Vogelart nach VRL

1 Grundinformationen
Rote Liste: Art in Deutschland ungefährdet, in Bayern Status 3, gefährdet

Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich
Status: Brutvogel

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns
 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht

Kurze Beschreibung der Art: Der Flussregenpfeifer ist eine Pionierart rohbodendominierter Standorte auf Kies,
Sand oder Schlamm mit flachgründigen Gewässern - v. a. Pfützen und Lachen -, heute meist in Abgrabungen.
Als Brutplatz können im Extremfall selbst kleinste bodenoffene Areale von 20-50 m2 dienen; in größeren Kies-
gruben beträgt die Abundanz 1-2 BP/ha.

Lokale Population: Die lokale Population des Flussregenpfeifers ist nicht bekannt. Hilfsweise wird
das Vorkommen innerhalb des UG als lokale Population angenommen (1 Brutpaar).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Das 2017 festgestellte Revierzentrum der Art befand sich im Zentrum des Südteils der Kiesgrube
Fiechtner. Die Nachweise (n=7) wiesen darauf hin, dass sich der engere Aktionsraum des Paares
dort auf 3.000 bis 4.000 m2 belief. Auch für das Jahr 2019 existiert gemäß den Daten der Arten-
schutzkartierung ein Nachweis des Flussregenpfeifers aus dem Südwestteil der Kiesgrube. Wie ein
Luftbild mit Aufnahmetag 18.07.2022 zeigt, wurde im Jahr 2022 dort die wiederverfüllte Fläche mit
Oberboden angedeckt und als Grünland angesät.



Betroffenheit des Flussregenpfeifers
Europäische Vogelart nach VRL

Im Jahr 2023 wurde ein Revierzentrum des Flussregenpfeifers 120 m östlich der Plantrasse in dem
noch in Verfüllung befindlichen Teil der Kiesgrube erfasst. Ein weiteres mögliches Revierzentrum be-
fand sich etwa 45 m östlich der Plantrasse. Im südwestlichen Teil der Kiesgrube, in dem der Flussre-
genpfeifer in den Jahren 2017 und 2019 nachweislich brütete, gelangen 2023 überhaupt keine Nach-
weise der Art mehr. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Bereich zum Zeitpunkt der Kartierung
2023 bereits vollständig von dichtem Grünland bewachsen war und deshalb dort keine geeigneten
Lebensräume für die Art mehr vorhanden waren.
Auch der nordöstliche Teil der Kiesgrube steht kurz vor dem Abschluss der Rekultivierungsarbeiten.
Gemäß Rekultivierungsplan vom 01.02.2021 soll auch dort der ganz überwiegende Teil der Fläche
als Grünland hergestellt und es sollen entlang der Oberkante des Straßen-Einschnitts Feldhecken
gepflanzt werden. Daher werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt der Realisierung der
Straßenbaumaßnahme keine geeigneten Habitate für den Flussregenpfeifer im Bereich der ehemali-
gen Kiesgrube Fiechtner mehr vorhanden sein. Der Verlust der während des Abbau- und Verfül-
lungsbetriebes vorhandenen Revierflächen ist somit nicht durch das hier gegenständliche Straßen-
bauvorhaben bedingt, sondern durch die plangemäße Rekultivierung der Grube.
Unter der o. g. Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt der Realisierung der Straßenbaumaßnahme
keine Reviere des Flussregenpfeifers im Umfeld der Trasse mehr vorhanden sein werden, sind Schä-
digungen durch bau-, anlage- und/oder betriebsbedingte Projektwirkungen auszuschließen. Maßnah-
men zur Vermeidung oder zum vorgezogenen Ausgleich sind dann nicht erforderlich.
Dennoch verbleibt ein geringes Restrisiko, dass zum Zeitpunkt des Baus der OU östlich Habach auf
der rekultivierten ehemaligen Kiesgrubenfläche Flussregenpfeifer brüten  z. B. weil dort wider Er-
warten offene Bodenstellen verbleiben oder neu entstehen. Deshalb sollte in der Saison vor Baube-
ginn eine erneute Kartierung des Flussregenpfeifers durchgeführt werden, um die hier getroffenen
Einschätzungen zu bestätigen.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja

V8  Erneute Kartierung des Flussregenpfeifers in der Brutsaison vor Baubeginn.

CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Unter der bei 2.1 beschriebenen Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt des Baus der OU östlich Hab-
ach keine Flussregenpfeifer mehr im Umfeld der Trasse brüten, ist eine tatbeständliche Störung
durch das Projekt ausgeschlossen.
Um diese Einschätzung zu bestätigen, sollte in der Saison vor Baubeginn eine erneute Kartierung
des Flussregenpfeifers durchgeführt werden.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:

V8  Erneute Kartierung des Flussregenpfeifers in der Brutsaison vor Baubeginn.

CEF-Maßnahmen erforderlich: nein
Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein
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2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Nach der unter 2.1 erläuterten Prognose wird davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt des Baus der
OU östlich Habach keine Flussregenpfeifer mehr im Umfeld der Trasse brüten. Dennoch ist davon
auszugehen, dass im Raum eine lokale Population existiert. Da die Art grundsätzlich rohbodenreiche
Flächen mit Verdichtungslachen nutzt, ist es möglich, dass sich ein oder mehrere Brutpaare in der
Straßenbaustelle ansiedeln, insbesondere, wenn auf dem geräumten Baufeld oder Teilen davon zur
Brutzeit zeitweise kein Baubetrieb herrscht. Es könnten dann Nester mit Gelegen oder nicht flügge
Jungvögel von Baufahrzeugen überfahren werden. Höchstvorsorglich soll daher die Baufeldfreima-
chung außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen und danach sind regelmäßige Kontrollen auf Flussregen-
pfeifer-Bruten im Baufeld durchzuführen.
Nach Eröffnung der Straße ist dagegen keine nennenswerte Erhöhung des Risikos für das lokale
Brutpaar durch Bewegungen über die neue Straße (betriebsbedingt) erkennbar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja

V6 Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten und Baufeldfreimachung auf den Zeitraum au-
ßerhalb der Brut- und Nistzeit von Vögeln (nicht von 1. März bis 30. September).
V7  Es ist möglich, dass die "Pionierart" Flussregenpfeifer versucht, sich in den Baufeldern anzu-
siedeln. Um in diesem Kontext artenschutzrechtliche Kollisionen zu vermeiden, sind Maßnahmen er-
forderlich:
Regelmäßige Kontrolle auf Entwicklung günstiger Habitate bzw. Habitatstrukturen durch eine ökologi-
sche Baubegleitung [= ÖBB] und,
a) sofern die entsprechenden Flächen während der Brutsaison definitiv nicht benötigt bzw. nennens-
wert genutzt werden: Belassen der Strukturen und damit Erhalt von Brutmöglichkeiten
b) sofern eine Inanspruchnahme bzw. Baubetrieb auf den betreffenden Flächen bzw. Teilflächen im
relevanten Zeitraum nicht ausgeschlossen werden kann: erneute (Teil-)Räumung in einem unkriti-
schen Zeitraum.
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein
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1 Grundinformationen
Rote Liste: Art in Deutschland ungefährdet, in Bayern auf der Vorwarnliste

Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich
Status: Brutvogel
Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns

 günstig  ungünstig  unzureichend  ungünstig  schlecht
Kurze Beschreibung der Art (Quelle: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen):
Das Schwarzkehlchen ist in Bayern ein sehr seltener Brutvogel. Es brütet in offenem, gut besonntem Gelände
mit niedriger Vegetation und Jagdwarten (Hochstauden, Schilfhalme, Gebüsch, Pfosten). In Südbayern kommt
der größte Teil der Bestände in verheideten Hochmooren vor. Das zweitwichtigste Habitat stellen strukturreiche
Grünlandflächen dar, insbesondere Streuwiesen. In Nordbayern werden Feuchtwiesen und Brachflächen besie-
delt. Im übrigen Bayern besiedeln Einzelpaare Windwurfflächen, Brach- und Ruderalflächen, Streu- und Feucht-
wiesen mit Ansitzwarten. Der Bodenbrüter baut sein Nest in kleinen, durch Vegetation abgeschirmten Boden-
mulden. Ein Brutrevier ist 0,5 bis 2 ha groß, bei Siedlungsdichten von über 1 Brutpaar auf 10 ha.

Lokale Population: Die lokale Population des Schwarzkehlchens ist nicht bekannt. Hilfsweise wird
das Vorkommen innerhalb des UG als lokale Population angenommen (1 Brutpaar).

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:
 hervorragend (A)  gut (B)  mittel  schlecht (C)

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG

Das 2023 festgestellte mögliche Revierzentrum der Art befand sich auf dem noch in Verfüllung be-
findlichen Nordostteil der Kiesgrube, in 90 m Abstand zum geplanten Fahrbahnrand und 50 m Ab-
stand zur Baufeldgrenze. Zum Zeitpunkt der Kartierung befanden sich dort noch unplanierte Rohbo-
denflächen und kleinere Abraumhaufen, z. T. mit krautiger Brachvegetation. Zum Zeitpunkt der Reali-
sierung des Vorhabens  St 2038 OU östlich Habach werden sich die Lebensraumstrukturen auf der
dann vollständig rekultivierten Kiesgrubenfläche zwar verändert haben, es ist aber nicht auszuschlie-
ßen, dass innerhalb der dann hergestellten Wiesenflächen geeignete Habitatstrukturen vorhanden
sein werden. Daher wird hier davon ausgegangen, dass das im Jahr 2023 erfasst Revierzentrum
auch zukünftig Bestand hat.
Das Revierzentrum befindet sich in 50 m Entfernung von der geplanten Straßenbaustelle, so dass
unmittelbare Schädigungen durch Überbauung oder bauzeitliche Inanspruchnahme nicht gegeben
sind. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass das Brutpaar sich im Jahr des Baus der St 2038 OU
östlich Habach im geplanten Baubereich ansiedeln könnte. Daher ist die Baufeldräumung außerhalb
der Vogelbrutzeit durchzuführen (vgl. Maßnahme V6 bzw. im LBP: 1 V).
Nach Garniel & Mierwald (2010) ist das Schwarzkehlchen eine Art der Gruppe 4 mit einer Effektdis-
tanz von 200 m. Die Verkehrsprognose gibt für die St 2038 neu einen DTV von 4.200 Kfz/24 h an.
Nach der Arbeitshilfe Vögel kommt es an Straßen mit DTV bis 10.000 Kfz/24h bei Arten der Gruppe
4 im Bereich bis 100 m Abstand vom Fahrbahnrand zu einer Habitatminderung von 20 %. Da das re-
vierzentrum 90 m vom zukünftigen Fahrbahnrand entfernt ist, wäre hier im Regelfall eine Habitatmin-
derung um 20 % für dieses Brutpaar zu prognostizieren. Im konkreten Fall ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass sich die Trasse größtenteils im Einschnitt befindet, was die Störwirkungen durch Lärm und
Scheuchwirkungen in gewissem Maße reduziert.
Im Jahr 2023 wurde im gesamten Bereich der verfüllten Kiesgrube nur dieses eine mögliche Revier
des Schwarzkehlchens festgestellt. Da insgesamt nur eine Beobachtung gelang, können keine Aus-
sagen über die Raumnutzung des Brutpaares im Jahr 2023 getroffen werden.  Als nutzbare Fläche im
Jahr 2023 wird der gesamte bereits verfüllte, aber noch nicht vollständig rekultivierte Bereich der
Kiesgrube östlich des Trasseneinschnittes angenommen. Dieser ist etwa 3,5 ha groß.
Sollten die gemäß Rekultivierungsplan anzulegenden Wiesen zukünftig entsprechend strukturreich
sein, so werden auch zukünftig östlich der Trasse 3,5 ha Fläche als nutzbare Revierflächen zur
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Verfügung stehen. 2,1 ha davon werden in der Störzone bis 100 m vom Fahrbahnrand liegen, wes-
halb sie in ihrer Habitateignung um 20 % gemindert sein werden. 1,4 ha bleiben ohne Beeinträchti-
gung. Rein rechnerisch beträgt die Fläche, die als Revierfläche uneingeschränkt für das Brutpaar des
Schwarzkehlchens zur Verfügung steht, damit gut 3 ha. Bei einer Reviergröße von 0,5 bis 2 ha ist
daher davon auszugehen, dass für das 2023 hier ansässige Brutpaar weiterhin ausreichend nutzbare
Revierflächen zur Verfügung stehen und die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte auch ohne weitere Maßnahmen erhalten bleibt.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja

V6 Die Rodungsarbeiten und Baufeldfreimachung sind auf den Zeitraum außerhalb der Brut - und
Nistzeit von Vögeln beschränkt (nicht von 1. März bis 30. September).

CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.2 Prognose des Störungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG

Störungen, die zu einer Entwertung von Revierflächen führen könnten und somit zum indirekten Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, wurden bereits unter 2.1 diskutiert. Darüber hinaus sind
keine Störungen für das Schwarzkehlchen zu prognostizieren.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein

CEF-Maßnahmen erforderlich: nein

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG
Da die Art grundsätzlich brachliegende Flächen mit Sukzessionsstadien nutzt, ist es nicht auszu-
schließen, dass das Brutpaar sich im Jahr des Baus der St 2038 OU östlich Habach im geplanten
Baubereich ansiedeln könnte. Daher ist die Baufeldräumung außerhalb der Vogelbrutzeit durchzu-
führen (vgl. Maßnahme V6 bzw. im LBP: 1 V).
Sollten geräumte Baufelder (z.B. wegen Bauverzögerungen) längere Zeit brachliegen, könnten sich
dort ebenfalls geeignete Sukzessionsstadien entwickeln und vom Schwarzkehlchen zur Brut genutzt
werden. Bei Wiederaufnahme der Bautätigkeit im jeweiligen Bereich wären dann eine Zerstörung des
Nestes und der Eier oder die Tötung von nicht flüggen Jungvögeln nicht auszuschließen. Daher soll
das Baufeld regelmäßig auf für das Schwarzkehlchen geeigneten Strukturen geprüft werden (vgl.
Maßnahme V7 bzw. LBP: 3 V).
Nach Eröffnung ist dagegen keine nennenswerte Erhöhung des Risikos für das lokale Brutpaar durch
Bewegungen über die neue Straße (betriebsbedingt) erkennbar.

Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja
V6 Zeitliche Beschränkung von Rodungsarbeiten und Baufeldfreimachung auf den Zeitraum au-
ßerhalb der Brut- und Nistzeit von Vögeln (nicht von 1. März bis 30. September).
V7  Regelmäßige Kontrolle auf Entwicklung günstiger Habitate bzw. Habitatstrukturen durch eine
ökologische Baubegleitung [= ÖBB] und,
a) sofern die entsprechenden Flächen während der Brutsaison definitiv nicht benötigt bzw. nennens-
wert genutzt werden: Belassen der Strukturen und damit Erhalt von Brutmöglichkeiten
b) sofern eine Inanspruchnahme bzw. Baubetrieb auf den betreffenden Flächen bzw. Teilflächen im
relevanten Zeitraum nicht ausgeschlossen werden kann: erneute (Teil-)Räumung in einem unkriti-
schen Zeitraum.
Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein









Die folgenden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Tabellen beinhalten alle in
Bayern aktuell vorkommenden Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie, nachgewie-
senen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen,
Vermehrungsgäste und Irrgäste.
Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundes-
artenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung
des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt wer-
den wird, ist derzeit nicht bekannt.

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvö-
gel sind in den Listen nicht enthalten.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die
in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvö-
gel zu erwarten sind.

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrecht lich zu prü-
fende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang)

Schritt 1: Relevanzprüfung

V Wirkraum des Vorhabens liegt
X innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern oder keine Anga-

ben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.);
0 außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern.

L Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum
"Grobfilter" nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer) ist
X vorhanden, spezifische Habitatansprüche der Art sind voraussichtlich erfüllt

bzw. keine Angaben möglich (k.A.);
0 nicht vorhanden; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt.

E Wirkungsempfindlichkeit der Art ist
X gegeben oder es ist nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den;
0 projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen

werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur
weit verbreitete, ungefährdete Arten).

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-rele-
vant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden.
Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.

Schritt 2: Bestandsaufnahme

NW Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen
X ja
G ja, Gastvorkommen (ohne besondere Funktionen, Durchflug/Durchzug)
0 nein



PO potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d.  h. ein Vor-
kommen ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des
Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich
X ja
0 nein

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprü-
fung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP zu-
grunde gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP
entbehrlich.

Weitere Abkürzungen

RLB Rote Liste Bayern
für Tiere: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2003; Vögel, Heuschrecken und
Tagfalter 2016, Libellen 2017/aktualisiert 2018)
0 ausgestorben oder verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
R extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
D Daten defizitär
V Arten der Vorwarnliste
x nicht aufgeführt
- ungefährdet
nb nicht berücksichtigt (Neufunde)

für Gefäßpflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003)
00 ausgestorben
0 verschollen
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
RR äußerst selten (potenziell sehr gefährdet) (= R*)
R sehr selten (potenziell gefährdet)
V Vorwarnstufe
D Daten mangelhaft
- ungefährdet

RLD Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere):
für Wirbeltiere: Bundesamt für Naturschutz (2009), für Schmetterlinge und Weichtiere:
Bundesamt für Naturschutz (2011), für die übrigen wirbellosen Tiere: Bundesamt für
Naturschutz (2016 bzw. 1998), für Gefäßpflanzen: Bundesamt für Naturschutz (2018).

sg streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie



A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Tierarten:
Fledermäuse

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Alpenfledermaus Hypsugo savii R R x

x  0 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x

x  0 Braunes Langohr Plecotus auritus - 3 x

x  0 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 x

x  0 Fransenfledermaus Myotis nattereri - - x

x  0 Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 x

0 Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 - x

0 Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x

x  0 Großer Abendsegler Nyctalus noctula - V x

x  x Großes Mausohr Myotis myotis - - x

x  (x) Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - x

0 Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 x

0 Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D x

x  0 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x

x  0 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V - x

x  0 Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3 x

0 Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 x

x  x Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - x

x  x Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - x

0 Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - x

0 Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 x

x  x Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x

x  x Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x

Säugetiere ohne Fledermäuse

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Baumschläfer Dryomys nitedula 1 R x

x x x x Biber Castor fiber - V x

0 Birkenmaus Sicista betulina 2 2 x

0 Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 x

x 0 Fischotter Lutra lutra 3 3 x

0 Haselmaus Muscardinus avellanarius - V x

0 Luchs Lynx lynx 1 1 x

0 Wildkatze Felis silvestris 2 3 x



Kriechtiere

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Äskulapnatter Zamenis longissimus 2 2 x

x 0 Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis nicht hei-
misch

1 x

0 Mauereidechse Podarcis muralis 1 V x

x 0 Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x

0 Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x

x x x x Zauneidechse Lacerta agilis 3 V x

Lurche

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

x 0 Alpensalamander Salamandra atra - - x

0 Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 2 x

x   0 Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x

x x x x Kammmolch Triturus cristatus 2 3 x

x   0 Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 G x

0 Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x

0 Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 x

x x x x Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x

0 Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x

x   0 Springfrosch Rana dalmatina V V x

0 Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 2 x

Fische

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni G G x

Libellen

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

x 0 Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 - x

x 0 Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 x

0 Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3 x

x 0 Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 x

0 Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia V - x

x 0 Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 1 x

Käfer

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x

x 0 Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus nodulosus 2 1 x



V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x

0 Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x

x 0 Tauchkäfer Graphoderus blineatus 0 1 x

x 0 Eremit Osmoderma eremita 2 2 x

0 Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x

Tagfalter

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

x 0 Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 2 x

0 Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus 1 1 x

0 Kleiner Maivogel Euphydryas maturna 1 1 x

0 Thymian-Ameisenbläuling Phengaris arion 2 3 x

x 0 Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling

Phengaris nausithous V V x

x 0 Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling

Phengaris teleius 2 2 x

x 0 Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x

0 Großer Feuerfalter Lycaena dispar R 3 x

x 0 Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 2 x

0 Apollo Parnassius apollo 2 2 x

0 Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x

Nachtfalter

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x

0 Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x

0 Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V - x

Schnecken

V L E NW PO Art Art RLB RLD sg

0 Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 2 1 x

0 Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x

Muscheln
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x 0 Bachmuschel, Gemeine
Flussmuschel

Unio crassus 1 1 x

Gefäßpflanzen:
V L E NW PO  Art  Art RLB RLD sg

0 Lilienblättrige Becherglocke Adenophora liliifolia 1 1 x

x   0 Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 x
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0 Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum 2 2 x

0 Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x

0 Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x

x   0 Europäischer Frauenschuh Cypripedium calceolus 3 3 x

0 Böhmischer Fransenenzian Gentianella bohemica 1 1 x

x  0 Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x

0 Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x

0 Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens 2 2 x

x   0 Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x

0 Froschkraut Luronium natans 0 2 x

0 Bodensee-Vergissmeinnicht Myosotis rehsteineri 1 1 x

0 Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x

x   0 Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x

0 Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. bavarica 1 1 x

0 Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R - x

B Vögel

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RÖDL ET AL. 2012) ohne Ge-
fangenschafts-flüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste
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x 0 Alpenbraunelle Prunella collaris - R -

x 0 Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R -

0 Alpenschneehuhn Lagopus muta R R -

0 Alpensegler Apus melba 1 - -

x x Amsel*) Turdus merula - - -

x 0 Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x

x x Bachstelze*) Motacilla alba - - -

x 0 Bartmeise Panurus biarmicus R - -

x 0 Baumfalke Falco subbuteo - 3 x

x 0 Baumpieper Anthus trivialis 2 V -

x 0 Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x

0 Bergfink Fringilla montifringilla - - -

x 0 Berglaubsänger Phylloscopus bonelli - - x

x 0 Bergpieper Anthus spinoletta - - -

x 0 Beutelmeise Remiz pendulinus V 1 -

0 Bienenfresser Merops apiaster R - x

x 0 Birkenzeisig Carduelis flammea - - -
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x 0 Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 x

x 0 Blässhuhn*) Fulica atra - - -

x 0 Blaukehlchen Luscinia svecica - - x

x x Blaumeise*) Parus caeruleus - - -

x 0 Bluthänfling Carduelis cannabina 3 3 -

x 0 Brachpieper Anthus campestris 1 1 x

x 0 Brandgans Tadorna tadorna R - -

x 0 Braunkehlchen Saxicola rubetra - 2 -

x x Buchfink*) Fringilla coelebs - - -

x x Buntspecht*) Dendrocopos major - - -

x 0  Dohle Coleus monedula V - -

x 0  Dorngrasmücke Sylvia communis V - -

x 0 Dreizehenspecht Picoides tridactylus * 2 x

x 0 Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 V x

x x Eichelhäher*) Garrulus glandarius - - -

x 0 Eisvogel Alcedo atthis 3 - x

x 0 Elster*) Pica pica - - -

x 0 Erlenzeisig Carduelis spinus - - -

x   0 Feldlerche Alauda arvensis 3 3 -

x 0  Feldschwirl Locustella naevia V 2 -

x 0  Feldsperling Passer montanus V V -

0  Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R - x

0  Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra - - -

x 0  Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x

x x  Fitis*) Phylloscopus trochilus - - -

x x  Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 V x

x 0  Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x

x 0  Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x

x 0  Gänsesäger Mergus merganser - V -

x x  Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla - - -

x 0  Gartengrasmücke*) Sylvia borin - - -

x 0  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 - -

x 0  Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea - - -

x 0  Gelbspötter Hippolais icterina 3 - -

x 0  Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - -

x 0  Girlitz*) Serinus serinus - - -

x x  Goldammer Emberiza citrinella - - -

x 0  Grauammer Emberiza calandra 1 V x
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x 0  Graugans Anser anser - - -

x 0  Graureiher Ardea cinerea V - -

x 0  Grauschnäpper Muscicapa striata - V -

x 0  Grauspecht Picus canus 3 2 x

x 0  Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x

x x  Grünfink*) Carduelis chloris - - -

x x  Grünspecht Picus viridis - - x

x x  Habicht Accipiter gentilis V - x

0  Habichtskauz Strix uralensis R R x

0  Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x

x 0  Haselhuhn Tetrastes bonasia 3 2 -

0  Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x

0  Haubenmeise*) Parus cristatus - - -

x 0  Haubentaucher Podiceps cristatus - - -

x x  Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros - - -

x 0  Haussperling Passer domesticus V - -

x 0  Heckenbraunelle*) Prunella modularis - - -

0  Heidelerche Lullula arborea 2 V x

x 0  Höckerschwan Cygnus olor - - -

x 0  Hohltaube Columba oenas - - -

x 0 Jagdfasan*) Phasianus colchicus - - -

x 0 Kanadagans Branta canadensis - - -

x 0 Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 V x

0 Kernbeißer*) Coccothraustes coccothraustes - - -

x 0 Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x

x 0  Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 - -

x x Kleiber*) Sitta europaea - - -

x 0 Kleinspecht Dryobates minor V 3 -

x 0 Knäkente Anas querquedula 1 1 x

x x Kohlmeise*) Parus major - - -

x 0 Kolbenente Netta rufina - - -

x 0 Kolkrabe Corvus corax - - -

x 0 Kormoran Phalacrocorax carbo - - -

x 0 Kranich Grus grus 1 - x

x 0 Krickente Anas crecca 3 3 -

x 0  Kuckuck Cuculus canorus V 3 -

x 0  Lachmöwe Larus ridibundus - - -

x 0 Löffelente Anas clypeata 1 3 -
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0 Mauerläufer Tichodroma muraria R R -

x 0 Mauersegler Apus apus 3 - -

x x  Mäusebussard Buteo buteo - - x

x 0  Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 -

x 0 Misteldrossel*) Turdus viscivorus - - -

x 0 Mittelmeermöwe Larus michahellis - - -

x 0 Mittelspecht Dendrocopos medius - - x

x x Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla - - -

x 0 Nachtigall Luscinia megarhynchos - - -

x 0 Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x

x 0  Neuntöter Lanius collurio V - -

x 0 Ortolan Emberiza hortulana 1 3 x

x 0 Pirol Oriolus oriolus V V -

x 0 Purpurreiher Ardea purpurea R R x

x x Rabenkrähe*) Corvus corone - - -

x 0 Raubwürger Lanius excubitor 1 1 x

x 0  Rauchschwalbe Hirundo rustica V V -

x 0 Raufußkauz Aegolius funereus - - x

0 Rebhuhn Perdix perdix 2 2 -

x 0 Reiherente*) Aythya fuligula - - -

x 0 Ringdrossel Turdus torquatus - - -

x 0 Ringeltaube*) Columba palumbus - - -

x 0 Rohrammer*) Emberiza schoeniclus - - -

x 0 Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x

x 0 Rohrschwirl Locustella luscinioides - - x

x 0 Rohrweihe Circus aeruginosus - - x

x 0 Rostgans Tadorna ferruginea - - -

x x Rotkehlchen*) Erithacus rubecula - - -

x x Rotmilan Milvus milvus V - x

x 0 Rotschenkel Tringa totanus 1 2 x

x 0 Saatkrähe Corvus frugilegus - - -

x 0 Schellente Bucephala clangula - - -

x 0 Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus - - x

x 0 Schlagschwirl Locustella fluviatilis V - -

x 0 Schleiereule Tyto alba 3 - x

x 0 Schnatterente Anas strepera - - -

0 Schneesperling Montifringilla nivalis R R -

x 0 Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus - - -
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x 0 Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 3 x

x x Schwarzkehlchen Saxicola rubicola V - -

x 0 Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R - -

x x Schwarzmilan Milvus migrans - - x

x 0  Schwarzspecht Dryocopus martius - - x

x 0 Schwarzstorch Ciconia nigra - - x

0 Seeadler Haliaeetus albicilla R - -

x 0 Seidenreiher Egretta garzetta - - x

x x Singdrossel*) Turdus philomelos - - -

x 0 Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus - - -

x 0  Sperber Accipiter nisus - - x

0 Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 1 x

x 0 Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - x

x x  Star Sturnus vulgaris - 3 -

x 0 Steinadler Aquila chrysaetos R R x

0 Steinhuhn Alectoris graeca R R x

0 Steinkauz Athene noctua 3 V x

0 Steinrötel Monticola saxatilis 1 1 x

x 0 Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 -

x x Stieglitz*) Carduelis carduelis V - -

x x Stockente*) Anas platyrhynchos - - -

x 0 Straßentaube*) Columba livia f. domestica - - -

x 0 Sturmmöwe Larus canus R - -

x 0 Sumpfmeise*) Parus palustris - - -

x 0 Sumpfohreule Asio flammeus 0 1

x 0 Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris - - -

x 0 Tafelente Aythya ferina - V -

x 0 Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes - - -

x 0 Tannenmeise*) Parus ater - - -

x 0 Teichhuhn Gallinula chloropus - V x

x 0 Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - -

x 0 Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 -

x 0 Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x

x 0 Türkentaube*) Streptopelia decaocto - - -

x x  Turmfalke Falco tinnunculus - - x

x 0 Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x

x 0 Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x

x 0 Uferschwalbe Riparia riparia V - x
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x 0  Uhu Bubo bubo - - x

x 0 Wacholderdrossel*) Turdus pilaris - - -

x 0 Wachtel Coturnix coturnix 3 V -

x 0 Wachtelkönig Crex crex 2 1 x

x 0 Waldbaumläufer*) Certhia familiaris - - -

x 0 Waldkauz Strix aluco - - x

x 0 Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 - -

x 0 Waldohreule Asio otus - - x

x 0 Waldschnepfe Scolopax rusticola - V -

x 0 Waldwasserläufer Tringa ochropus R - x

x 0 Wanderfalke Falco peregrinus - - x

x 0 Wasseramsel Cinclus cinclus - - -

x 0 Wasserralle Rallus aquaticus 3 V -

x 0 Weidenmeise*) Parus montanus - - -

x 0 Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x

x 0 Weißstorch Ciconia ciconia * V x

x 0 Wendehals Jynx torquilla 1 2 x

x 0 Wespenbussard Pernis apivorus V V x

x 0 Wiedehopf Upupa epops 1 3 x

x x Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 -

0 Wiesenschafstelze Motacilla flava - - -

x 0 Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x

x 0 Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus - - -

x x Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes - - -

0 Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x

x x Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - -

0 Zippammer Emberiza cia R 1 x

x 0 Zitronenzeisig Carduelis citrinella V 3 x

x 0 Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 3 x

x 0 Zwergohreule Otus scops R - x

x 0 Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x

x 0 Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis - - -

*) -
keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung"
der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt


